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Ziel und Notwendigkeit des BilMoG

Durch das BilMoG werden gleich vier EU-Richtlinien in natio-
nales Recht überführt. Die Umsetzung von EU-Richtlinien in 
nationales Recht ist nichts Ungewöhnliches. Mit der Reform 
begegnet die Bundesregierung der Kritik, dass handelsrecht-
liche Abschlüsse im Vergleich zur internationalen Rechnungs-
legung weniger aussagefähig seien. 

Das modernisierte HGB-Bilanzrecht versteht sich als adäquate 
Antwort auf die IFRS, die auf kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen zugeschnitten sind und insbesondere den In forma-
tions bedürfnissen von Kapitalmarktteilnehmern dienen. Die 
Mehrzahl der rechnungslegungspflichtigen Unternehmen in 
Deutschland nimmt den Kapitalmarkt jedoch nicht direkt in 
Anspruch. Die Anwendung der sehr komplexen Regelungen 
der IFRS wäre zu kompliziert und viel zu kostenintensiv. Die 
IFRS wurden folgerichtig in Deutschland insbesondere vom 
Mittelstand nachhaltig abgelehnt. Ziel des BilMoG ist es da-
her, das gewachsene deutsche Bilanzrecht zu einer dauer-
haften, kostengünstigen und vollwertigen Alternative zu den 
IFRS weiter zu entwickeln. Die Eckpunkte des HGB-Bilanz-
rechts sollen beibehalten werden. Der handelsrechtliche Jah-
resabschluss soll, anders als ein IFRS-Abschluss, weiterhin 
Grundlage der Gewinnausschüttung und Ausgangsbasis für 
die steuerliche Gewinnermittlung und damit für die Besteue-
rung bleiben. 

Mit der Umsetzung des BilMoG soll auch den Anforderungen 
des Kapitalmarkts an eine informationsorientierte Rechnungs-
legung entsprochen werden.  Die Fähigkeit der Unternehmen, 
sich im Wettbewerb um kostengünstige Fremd- und Eigenkapi-
talfinanzierungen zu behaupten, soll durch die Regelungen 
verbessert werden. Des Weiteren sind im Wege der Moderni-
sierung erhebliche Erleichterungen und Entlastungen für die 
Unternehmen vorgesehen.

Umsetzung 

Durch das BilMoG werden bestehende handelsrechtliche An-
satz-, Ausweis- und Bewertungswahlrechte beseitigt. Damit 
soll gleichzeitig eine Anhebung des Informationsniveaus 
 handelsrechtlicher Jahresabschlüsse erreicht werden. Dies 
soll nach dem Willen des Gesetzgebers nicht in der Aufgabe 
bisheriger handelsrechtlicher Bilanzierungsprinzipien und 
-grundsätze münden. Vielmehr soll das Informationsniveau 

des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der bereits 
 bisher geltenden handelsrechtlichen Bilanzierungsprinzipien 
und -grundsätze in zumutbarem und realistischem Umfang an-
gehoben werden. 

Ausgewählte Regelungen

Anhebung der Größenklassen

Neben dem Wegfall der handelsrechtlichen Buchführungs- 
und Bilanzierungspflicht für bestimmte Einzelkaufleute und 
Personenhandelsgesellschaften wird die Anhebung der Grö-
ßenklassen zur Kostenentlastung beitragen. Die Größen-
klassen entscheiden darüber, welche Informationspflichten 
ein Unternehmen betreffen. Die Schwellenwerte für Bilanz-
summe und Umsatzerlöse werden in § 267 HGB um ca. 20 % 
erhöht, so dass zukünftig mehr Kapitalgesellschaften als klein 
und mittelgroß einzustufen sind. Dem entsprechend wird die 
Anwendung von größenabhängigen Erleichterungen und 
 Befreiungen bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahres-
abschlusses von mehr Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) ge-
nutzt werden können. 

Änderung der Ansatzvorschriften

Derivative Geschäfts- oder Firmenwerte, die z.B. bei Unterneh-
menskäufen entstehen („asset deal“), sind zukünftig bilanzie-
rungspflichtige Vermögensgegenstände, die planmäßig über 
die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Das Aktivierungs-
verbot für selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens wird aufgehoben, der steuerliche Sonder-
posten mit Rücklagenanteil wird abgeschafft, Ingang setzungs- 
und Erweiterungsaufwendungen dürfen nicht mehr als Bilan-
zierungshilfe angesetzt werden.

Von größerer Bedeutung dürfte bei vielen unserer Mandanten 
der Wegfall der Aufwandsrückstellungen sein. Hierunter fällt 
z.B. die Rückstellung für im Geschäftsjahr unterlassene In-
standhaltungen. Werden die Instandhaltungen in den ersten 
drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt, 
sind diese wie bisher passivierungspflichtig. Sollten die unter-
lassenen Instandhaltungen jedoch später ausgeführt werden, 
besteht hierfür zukünftig kein Passivierungswahlrecht, sondern 
ein Rückstellungsverbot. Die Aufwandsrückstellungen sind spä-
testens in Geschäftsjahren, die nach dem 31. Dezember 2008 
enden, aufzulösen. Die Auflösung erfolgt jedoch nicht erfolgs-
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wirksam über die GuV. Vielmehr sind die Beträge unmittelbar 
in die Gewinnrücklagen einzustellen. Begründet wird die Ab-
schaffung der Aufwandsrückstellung damit, dass sie zu einer 
irreführenden Darstellung der Vermögenslage führt und in-
sofern eine Annäherung an IFRS vollzogen werden müsse.

Unternehmen, die ihre betriebliche Altersvorsorge über einen 
mittelbaren Durchführungsweg gewählt haben (z.B. Unterstüt-
zungskasse, Zusatzversorgungskasse), mussten in der Vergan-
genheit für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen keine 
Rückstellungen bilden. Eine Anhangangabe war ausreichend. 
Dieses Passivierungswahlrecht wird abgeschafft. Für die be-
troffenen Unternehmen würde die sofortige Umsetzung eine 
erhebliche Belastung des Jahresergebnisses bedeuten. Um 
diesen einmaligen Effekt zu mildern, ist vorgesehen, den Zu-
führungsbetrag in gleichmäßigen Raten bis zum 31. Dezem-
ber 2023 in die Pensionsrückstellungen einzustellen.

Änderung der Bewertungsvorschriften

Rückstellungen für künftige Verpflichtungen werden in Zukunft 
realistischer bewertet. Bei der Bewertung sollen deshalb künf-
tige Entwicklungen (Lohn-, Preis- und Personalentwicklungen) 
stärker als bisher berücksichtigt werden. Rückstellungen sind 
künftig mit dem Erfüllungsbetrag zu bewerten. Für Pensions-
rückstellungen bedeutet dies beispielsweise, dass künftige 
Gehalts- und Rentensteigerungen bei der Bemessung zu be-
rücksichtigen sind. Die Neuregelung wird zumindest bei Pen-
sionsrückstellungen zu einer Erhöhung führen.

Weiterhin müssen Rückstellungen zukünftig abgezinst werden. 
Die anzuwendenden Zinssätze sollen von der Deutschen Bun-
desbank ermittelt und monatlich bekanntgegeben werden. 
Für die handelsbilanzielle Berechnung der Pensionsrückstel-
lungen darf der für steuerliche Zwecke in § 6 a EStG vorge-
schriebene Zinssatz von 6% p. a. nur noch bei entsprechendem 
Zinsniveau verwendet werden.

Diese Dynamisierung der Bewertung dient dazu, die wirt-
schaftliche Belastung des Vermögens des Bilanzierenden 
 realitätsgerechter abzubilden. Die außerplanmäßigen Ab-
schreibungen bei nur vorübergehender Wertminderung wer-
den für alle Unternehmen auf Finanzanlagen beschränkt. Des 
Weiteren werden Abschreibungen wegen künftiger Wert-
schwankungen oder im Rahmen vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung aus dem HGB gestrichen. Gleichzeitig gilt ein 
strenges Wertaufholungsgebot, wenn die Gründe, die zu der 
außerplanmäßigen Abschreibung geführt haben, nicht mehr 
bestehen.

Auch Herstellungskosten werden neu definiert. Mit der Ver-
pflichtung, anteilige variable Gemeinkosten in die Herstel-
lungs kosten mit einzubeziehen, wird die handelsrechtliche 
Her  stellungskostenuntergrenze an die steuerliche Regelung 
an gepasst. Finanzinstrumente wie Aktien, Schuldverschrei-
bungen, Fondsanteile und Derivate, die zu Handelszwecken 
erworben  wurden, sollen künftig mit dem Zeitwert (sogenann-
ter Fair value) bewertet werden. Wertänderungen des Han-
delsbestands, unrealisierte Gewinne wie Verluste, sollen er-
folgswirksam in der GuV erfasst werden.

Sonstiges

Die Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz bleibt 
bestehen; die sogenannte Umgekehrte Maßgeblichkeit entfällt 
zukünftig. Die Zahl der Abweichungen zwischen der Han-
dels- und der Steuerbilanz wird durch das BilMoG insgesamt 
weiter zunehmen. Für mittelgroße und große Kapitalgesell-
schaften werden die Bilanzierenden künftig latente Steuern 
nach dem bilanzorientierten Verfahren berechnen und bilan-
zieren müssen. Dies betrifft sowohl aktive wie passive latente 
Steuern. Schließlich werden die Anhangs- und Konzernan-
hangspflichten erweitert und die Konzernrechnungslegung 
den IFRS angenähert.

Das BilMoG trifft bisher auf breite Zustimmung. Gleichwohl 
nutzen diverse Interessenverbände die Gelegenheit zur An-
hörung und Einbringung von Verbesserungsvorschlägen. Inso-
fern bleibt abzuwarten, inwieweit die vorgestellten Rege lungen 
in dem endgültigen Gesetz Niederschlag finden.
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FAZIT

Das BilMoG ist ein Meilenstein in der Geschichte des Bi-
lanzrechts. Es soll zur Deregulierung und Kostensenkung 
beitragen und gleichzeitig die Aussagekraft handels-
rechtlicher Jahresabschlüsse verbessern. Hierzu werden 
unzeitgemäße Ansatz- und Bewertungswahlrechte gestri-
chen, das Vorsichtsprinzip zurückgedrängt und die umge-
kehrte Maßgeblichkeit abgeschafft. Der überwiegende 
Teil der Regelungen gilt für Geschäftsjahre, die nach dem 
31. Dezember 2008 beginnen.

Veranstaltungsreihe Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz

Curacon führt exklusiv zu Fragestellungen des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes Veranstaltungen durch. 
Prak tiker und Experten geben hier Auskunft über die 
aktuelle  Gesetzeslage und die bilanzpolitischen Ge-
staltungs möglichkeiten.

Über diese Veranstaltungsreihe werden wir Sie recht-
zeitig näher informieren.


